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Im Zuge der Erneuerungs- und Umgestaltungsarbeiten der Allschwiler Hauptverkehrsachse Bas-
lerstrasse kam es auf der Höhe Tramhaltestellen Kirche/Merkurstrasse vor den Schulsommerfe-
rien zu zahlreichen Reklamationen von Elternseiten. Grund hierfür war die nach Ansicht der Eltern 
ungenügend gewährleistete Schulwegsicherheit ihrer Kinder bei der Querung der Baslerstrasse 
während der Bauphasen. Die Beschwerden erreichten neben Schulleitung, Gemeindeverwaltung, 
Gemeinde- und Einwohnerrat ebenfalls direkt die Bauherren, den Kanton Baselland.  

In Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinde wurden anschliessend auf Druck der Bevöl-
kerung und Politik Verbesserungsmassnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der Querung evaluiert 
und umgesetzt.  

Aufgrund dieser Vorkommnisse bitte ich um die Beantwortung folgender Vertiefungsfragen: 

1. Inwiefern wurden die beschwerdeführenden Eltern in die Evaluation und Massnahmenaus-
gestaltung zur Verbesserung der Sicherheit mit einbezogen?  

2. Wie funktionierte die kommunikative Zusammenarbeit zwischen Kanton und Ge-
meinde/Schulleitung aufgrund der erfolgten Beschwerden? Gibt es in solch Fällen ein allge-
meingültiges Vorgehen? Ab welcher Anzahl respektive Gewichtigkeit der Reklamationen 
wird der Kanton als Bauherr aktiv?   

3. Welche Instanz entscheidet über sicherheitsrelevante Massnahmen auf der Baustelle und 
wer haftet bei einem Unfall – im hiesigen Fall unter Einbezug des Schulweges?  

4. Kam es nach der Einführung der Massnahmen zu weiteren Beschwerden oder auch Ver-
dankungen von Seiten Eltern/Bevölkerung?  

5. Ein expliziter Kritikpunkt war die von den Eltern als ungenügend beurteilte Arbeitsleistung 
des Verkehrsdienstes. Wie stellt der Kanton Basel Landschaft sicher, dass in Zukunft ex-
terne Verkehrsdienste den heutigen Anforderungen entsprechen? 

 


